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§ 132 . Wer das zum Genuſſe für Menſchen oder Tiere
beſtimmte Waſſer in Brunnen , Ziſternen , Leitungen oder in

zum öffentlichen Gebrauch dienenden Quellen oder Bächen
unbefugt verunreinigt oder verdirbt , wird an Geld bis zu
100 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen beſtraft .

§ 136 . Wer ſich mit dem Vermieten von Schlafſtellen
an Dienſtboten , Arbeitsgehilfen , Lehrlinge befaßt , und da⸗
bei den zur Überwachung dieſes Geſchäftsbetriebs erlaſſenen
ortspolizeilichen Anordnungen zuwiderhandelt , wird an Geld
bis zu 50 Mark oder mit Haft bis zu 8 Tagen beſtraft .

2. Reichsſtrafgeſetzbuch .
§ 330. Wer bei der Leitung oder Ausführung eines

Baues wider die allgemein anerkannten Regeln der Bau⸗
kunſt dergeſtalt handelt , daßhieraus für Andere Gefahr ent⸗
ſteht , wird mit Geldſtrafe bis zu neunhundert Mark oder mit

Gefängnis bis zu einem Jahr beſtraft .
§ 366 . Mit Geldſtrafe bis zu ſechzig Mark oder mit

Haft bis zu vierzehn Tagen wird beſtraft :
8. wer nach einer öffentlichen Straße oder Waſſerſtraße ,

oder nach Orten hinaus , wo Menſchen zu verkehren
pflegen , Sachen , durch deren Umſtürzen oder Herab —
fallen Jemand beſchädigt werden kann , ohne gehörige
Befeſtigung aufſtellt oder aufhängt , oder Sachen auf
eine Weiſe ausgießt oder auswirft , daß dadurch
Jemand beſchädigt oder verunreinigt werden kann ;

9. wer auf öffentlichen Wegen , Straßen , Plätzen oder

Waſſerſtraßen Gegenſtände , durch welche der freie Ver —

kehr gehindert wird , aufſtellt , hinlegt oder liegen läßt . ) ;
10 . wer die zur Erhaltung der Sicherheit , Bequemlichkeit ,

Reinlichkeit und Ruhe auf den öffentlichen Wegen ,

) Wo zu der fraglichen Handlung eine polizeiliche Erlaubnis
beſonders oder im allgemeinen für einzelne derartige Fälle gegeben
iſt , findet die Strafbeſtimmung keine Anwendung . Solche Erlaubnis
erteilt bei Land⸗ und Kreisſtraßen die Straßenbauinſpektion , bei Ge⸗
meindewegen die Ortspolizeibehörde , 88 4, 22, 23 der Straßenpolizei⸗
ordnung . Aufſtellen ꝛc. von Gegenſtänden unter Zuwiderhandeln
gegen die bei der Erlaubnis feſtgeſetzten Genehmigungsbedingungen
ſteht dem unbefugten Aufſtellen gleich .
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Straßen , Plätzen oder Waſſerſtraßen erlaſſenen Poli⸗

zeiverordnungen übertritt .

§ 367 . Mit Geldſtrafe bis zu einhundertfünfzig Mark

oder mit Haft wird beſtraft :
12 . wer auf öffentlichen Straßen , Wegen oder Plätzen , auf

Höfen , in Häuſern und überhaupt an Orten , an welchen
Menſchen verkehren , Brunnen , Keller , Gruben , Offnun⸗
gen oder Abhänge dergeſtalt unverdeckt oder unver⸗

wahrt läßt , daß daraus Gefahr für Andere entſtehen
kann ;

13 . wer trotz der polizeilichen Aufforderung es unterläßt ,
Gebäude , welche den Einſturz drohen , auszubeſſern
oder niederzureißen ;)

14 . wer Bauten oder Ausbeſſerungen von Gebäuden , Brun⸗

nen , Brücken , Schleuſen oder anderen Bauwerken vor —

nimmt , ohne die von der Polizei angeordneten oder

ſonſt erforderlichen Sicherungsmaßregeln zu treffen ! ) ;
1 15 . wer als Bauherr , Baumeiſter oder Bauhandwerker

einen Bau oder eine Ausbeſſerung , wozu die polizeiliche
Genehmigung erforderlich iſt , ohne dieſe Genehmigung
oder mit eigenmächtiger Abweichung von dem durch die

Behörde genehmigten Bauplane ausführt oder aus⸗

führen läßt .
§ 368 . Mit Geldſtrafe bis zu ſechzig Mark oder mit

Haft bis zu vierzehn Tagen wird beſtraft :
3. wer ohne polizeiliche Erlaubnis “ ) eine neue Feuerſtätte

errichtet oder eine bereits vorhandene an einen andern

Ort verlegt .

) Die Aufforderung geht vom Bezirksamt aus . Ziffer 3 der
Verordnung vom 29. Dezember 1871 , Geſ. - u. VO Bl. 1872 S. 2.

2) Die Sicherungsmaßregeln können gemäß Artikel 3 VI. d
des Badiſchen Einführungsgeſetzes zum Reichsſtrafgeſetzbuch in orts⸗
polizeilichen Vorſchriften oder im einzelnen Falle von der Ortspolizei⸗
behörde gemäß Ziffer 4 der Verordnung vom 29. Dezember 1871
angeordnet werden ; die Unterlaſſung der Sicherheitsmaßregeln iſt
aber auch bei dem Mangel ſolcher Vorſchriften ſtrafbar , wenn ſolche
nach allgemeiner Erfahrung erforderlich waren .

) Es iſt das die allgemeine Bauerlaubnis ; eine beſondere
Erlaubnis wegen der Feuerſtätten iſt nicht nötig .
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§ 369 . Mit Geldſtrafe bis zu einhundert Mark oder
mit Haft bis zu vier Wochen werden beſtraft :

3. Gewerbetreibende , welche in Feuer arbeiten , wenn ſie
die Vorſchriften nicht befolgen , welche von der Polizei⸗
behörde wegen Anlegung und Verwahrung ihrer Feuer⸗
ſtätten , ſowie wegen der Art und der Zeit , ſich des

Feuers zu bedienen , erlaſſen ſind .

3. Badiſches Geſetz vom 25 . Februar 1879 , das

Forſtſtrafrecht und Forſtſtrafverfahren betr .

( Geſ. ⸗ und VO Bl. Seite 161. )

§ 24 . ( Unbefugtes Bauen in der Nähe von

Waldungen . ) Die Übertretung der Vorſchriften der

§s 57 bis 59 des Forſtgeſetzes wird an Geld bis zu 150

Mark oder mit Haft beſtraft .

4 . Reichsgewerbeordnung .

§ 147 . Mit Geldſtrafe bis zu dreihundert Mark und

im Unvermögensfalle mit Haft wird beſtraft :
1. wer den ſelbſtändigen Betrieb eines ſtehenden Ge⸗

werbes , zu deſſen Beginn eine beſondere polizeiliche
Genehmigung ( Konzeſſion , Approbation , Beſtallung )
erforderlich iſt , ohne die vorſchriftsmäßige Genehmigung
unternimmt oder fortſetzt , oder von den in der Ge —

nehmigung feſtgeſetzten Bedingungen abweicht ;
2. wer eine gewerbliche Anlage , zu der mit Rüchkſicht auf

die Lage oder Beſchaffenheit der Betriebsſtätte oder

des Lokals eine beſondere Genehmigung erforderlich iſt
( SS 16 u. 24) , ohne dieſe Genehmigung errichtet , oder

die weſentlichen Bedingungen , unter welchen die Ge⸗

nehmigung erteilt worden, nicht innehält , oder ohne neue

Genehmigung eine weſentliche Veränderung der Be —

triebsſtätte oder eine Verlegung des Lokals oder eine

weſentliche Veränderung in dem Betriebe der Anlage
vornimmt ;

4. wer den aufgrund der § § 120d , 139 endgültig er⸗

laſſenen Verfügungen oder den aufgrund der §§ 120 e,
139 h erlaſſenen Vorſchriften zuwiderhandelt .
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